
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/1/19 Bkd74/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1961

Norm

RAO §10 Abs3

Rechtssatz

§ 10 Abs 3 RAO legt dem Rechtsanwalt lediglich einen Kontrahierungszwang auf, verlangt aber nicht von ihm, daß er

den Weisungen der Partei blind erfolgt.
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